
 

HAUSORDNUNG 
 

 
1. Gewaltanwendung von Bewohnern ist unter keinen Umständen zulässig. 
 
2. Waffen sind nicht erlaubt 
 
3. Im gesamten Haus ist das Rauchen verboten. Im Haus und auf der Empore 
dürfen keine offenen Flammen (z.B. Kerzen) und keine Heizplatten, Fritteusen und 
Grillgeräte usw. benutzt werden. 
 
4. Flucht- und Rettungswege sind stets freizuhalten, ebenso die Absturzgitter an 
den bodentiefen Fenstern.  
 
5. Es dürfen keine Nägel, Schrauben oder Ähnliches in der Wand befestigt werden.  
 
6. Die Bewohner haben sich selbst, ihre Wäsche und ihr Zimmer eigenständig 
sauber zu halten. Hierzu gehört auch die Entsorgung des Mülls. Es dürfen keinerlei 
Essensreste/Fette in Wasserabflüssen entsorgt werden 
 
7. Zimmerdienste müssen zu folgenden Zeiten erledigt werden: 
Dienstag zwischen 8:00 und 9:00 Uhr 
 
8. Alkohol ist in den Gemeinschaftsräumen sowie in den Außenanlagen nicht 
gestattet. Andere Drogen sind im gesamten Haus- und Außenbereich verboten. 
 
9. Besuch ist während der Dienstzeiten (8.00- 21.00 Uhr) erlaubt. Außerhalb der 
Dienstzeiten ist Besuch verboten. Der Gastgeber ist für seinen Besuch 
verantwortlich. 
  
10. In der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr ist Nachtruhe. Gegenseitige Rücksichtnahme 
ist gefordert.  
 

 


